 


	Lösungshinweise zu Praxisfall 4: Bilanzierung Eigene Anteile
	



	Sachverhalt

	Die Aktionäre haben durch Beschluss in ihrer Hauptversammlung die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien, die insgesamt einen Anteil von 10 % des Grundkapitals (EUR 10 Mio.) der AG nicht übersteigen dürfen, zu erwerben. 

Die Gewinnrücklage beträgt insgesamt EUR 15 Mio. – davon sind EUR 5 Mio. in der gesetzlichen Rücklage eingestellt. 
Im Laufe der folgenden Monate kauft die AG zu Kurspflegezwecken eigene Aktien in Höhe von nominal EUR 100.000,00 und hat hierfür insgesamt 
EUR 315.000,00 aufgewendet. 

Hierin sind Anschaffungsnebenkosten in Höhe von EUR 3.045,00 enthalten.

	

	Fragestellung

	Wie ist der Erwerb der eigenen Aktien abzubilden?

	

	Lösungshinweis



1. Bilanzposten und Wertansatz

Es folgt keine eigene Bilanzposition „Eigene Anteile“ unter den Wertpapieren des Umlaufvermögens, sondern zwingend offene Verrechnung mit dem Eigenkapital (§ 272 Abs. 1a HGB).

Jeder Rückkauf von Aktien ist wirtschaftlich gesehen eine Auskehrung von gezeichnetem Kapital und frei verfügbarer Rücklagen, die auf der Passivseite abzubilden ist.

Die eigenen Anteile werden in Höhe des Nominalbetrages vom gezeichneten Kapital und in Höhe des übersteigenden Betrags von den Gewinnrücklagen abgesetzt (sog. Netto-Methode), § 272 Abs. 1a S. 2 HGB.

Die für den Erwerb eigener Anteile anfallenden Anschaffungsnebenkosten sind, gemäß § 272 Abs. 1a S. 3 HGB, als Aufwendungen des Geschäftsjahres, in dem die Anschaffung erfolgt ist, zu verrechnen.

Die eigenen Anteile bewirken eine (teilweise) Ausschüttungssperre!
Die „Anderen Gewinnrücklagen“, die ausgeschüttet werden können, vermindern sich um die Differenz zwischen AK und Nennbetrag der eigenen Anteile.


	
	
	EUR

	
	Grundkapital der Gesellschaft
	10.000.000,00

	./.
	Nennbetrag der eigenen Anteile (offen in Vorspalte zu zeigen)
	- 100.000,00

	=
	Ausweis als gezeichnetes Kapital nach Saldierung 
eigene Anteile
	9.900.000,00

	
	
	

	
	Anschaffungskosten der eigenen Anteile
	311.955,00

	./.
	Nennbetrag der eigenen Anteile
	- 100.000,00

	=
	Unterschiedsbetrag (Verrechnung mit Gewinnrücklage)
	211.955,00

	
	
	

	
	Gewinnrücklagen der Gesellschaft (vorläufig!)
	15.000.000,00

	./.
	Gesetzliche Rücklage
	- 5.000.000,00

	=
	Frei verfügbare Rücklagen
	10.000.000,00

	./.
	Verrechnung Unterschiedsbetrag zwischen AK und Nennbetrag
	- 211.955,00

	=
	Frei verfügbare Rücklagen nach Verrechnung
	9.788.045,00

	+
	Gesetzliche Rücklage
	5.000.000,00

	=
	Gewinnrücklagen der Gesellschaft (nach Verrechnung)
	14.788.045,00



2. Buchung
	
	Soll
	Haben

	
	EUR
	EUR

	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen
Gezeichnetes Kapital
Andere Gewinnrücklagen

an Bank
	3.045,00
100.000,00
211.955,00
	



315.000,00
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